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Satzung 
zur Änderung  

der Satzung für die öffentliche 
Entwässerungsanlage  

der Stadt Pleystein  
(Entwässerungssatzung) 

Vom 30. Januar 2012  
 
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO), Art. 34 Abs. 1 
Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt die Stadt Pleystein 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Pleystein 
(Entwässerungssatzung – EWS) vom 08. Mai 2007 wird wie folgt geändert:  
 
§ 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
 

„§ 1 
Öffentliche Einrichtung  

Geltungsbereich 
 

(1) Die Stadt Pleystein betreibt zur Abwasserbeseitigung nach dieser Satzung für das 
Gemeindegebiet eine Entwässerungsanlage als öffentliche Einrichtung.“ 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. Februar 2012 in Kraft. 
 
 
Pleystein, den 30. Januar 2012  
Stadt Pleystein 
 
 
 
 
Walbrunn  
Erster Bürgermeister 


